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An  die Senatsverwaltungen (einschließlich 
            Senatskanzlei) 

die Verwaltung des Abgeordnetenhauses 
die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 
die Präsidentin des Rechnungshofes 
die Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 
die Bezirksämter 
die Sonderbehörden 
die nicht rechtsfähigen Anstalten 
die Eigenbetriebe 

  

  Datum  09.12.2020 
 
 
Information über die teilweise Auszahlung der erhöhten Bezüge für die Be-
amtinnen und Beamten, Anwärterinnen und Anwärter sowie Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger zum 01.01.2021 
 
 
Der Senat von Berlin wird voraussichtlich am 15.12.2020 den Entwurf eines Geset-
zes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 und 
zur Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2021) auf Vorlage von Herrn Fi-
nanzsenator Dr. Kollatz mit folgenden wesentlichen Inhalten in erster Senatsbefas-
sung zur Kenntnis nehmen: 
 
• Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge um 2,5 Prozentpunkte mit 

Wirkung vom 01.01.2021, 
• Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 2,5 Prozentpunkte mit Wirkung vom 

01.01.2021. 
 
Aus besoldungsrechtlichen Gründen kann eine Anpassung der Besoldungsbezüge 
grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn eine entsprechende gesetzliche Regelung 
verkündet wurde. Auf Grund der beiden Beschlüsse des Bundesverfassungsge-
richts vom 04.05.2020 (2 BvL 4/18 und 2 BvL 6/17 u. a.) ergab sich während des 
laufenden Gesetzgebungsverfahrens die Notwendigkeit umfassender Überarbei-
tungen des Gesetzentwurfs, so dass sich die ursprünglich vorgesehene Verkün-
dung im Jahr 2020 leider nicht mehr realisieren ließ. 
 
Um sowohl den aktiven als auch den bereits in Ruhestand befindlichen beamteten 
Dienstkräften im Land Berlin dennoch bereits ab dem 01.01.2021 die vorgesehene 
Anpassung der Besoldungs- bzw. der Versorgungsbezüge um 2,5 % zu gewähren, 
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schuf Herr Dr. Kollatz eine entsprechende Vorgriffsregelung, indem er das Landes-
verwaltungsamt mit Schreiben vom 17.11.2020 anwies, die im Gesetzentwurf vor-
gesehene lineare Erhöhung um 2,5 % (bzw. bezogen auf den Auslands- und den 
Auslandskinderzuschlag um 2,0 %) bereits ab dem 01.01.2021 zahlbar zu machen. 
Ausdrücklich nicht von dieser Vorgriffsregelung erfasst sind die Erhöhung des Fa-
milienzuschlags sowie alle nichtlinearen besoldungserhöhenden Maßnahmen. 
Diese werden erst nach Verkündung des Gesetzes rückwirkend in Kraft treten und 
umgesetzt. 
 
In den Gehaltsnachweisen wird darauf hingewiesen werden, dass die Vorauszah-
lung unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Regelung erfolgt. Gegebenenfalls über-
zahlte Bezüge können daher zurückgefordert werden. 
 
Im Auftrag 
 
Jammer 
 


